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Gebühren und Kostenpauschalen bei Verfahren 
vor den Sportgerichten auf Kreis- und Verbandsebene 

 
 

Bei Verfahren vor den Sportgerichten und Jugendsportgerichten auf Kreis- und Verbandsebene fallen folgende Gebüh-
ren – soweit eine mündliche Verhandlung stattfindet (vgl. § 65 Abs. 1 RuVO/WDFV) – und Kosten an. 
 
 

1. Verbandsgericht WDFV 

1.1 Verfahrensgebühr                     200 € 
1.2 Verwaltungskostenpauschale 

(Porto, Telefon, Protokolle, AM-Veröffentlichung, etc. – nur bei mündlicher Verhandlung)  75  € 
1.3 Sitzungsgelder und Fahrtkosten der Kammermitglieder, Zeugengelder       lt. Abrechnung 
 

2. Verbandssportgericht 

2.1 Verfahrensgebühr                     100 € 
2.2 Verwaltungskostenpauschale 

(Porto, Telefon, Protokolle, AM-Veröffentlichung, etc. – nur bei mündlicher Verhandlung)  100 € 
2.3 Sitzungsgelder und Fahrtkosten der Kammermitglieder, Zeugengelder       lt. Abrechnung 
 

3. Bezirkssportgerichte 

3.1 Verfahrensgebühr                     50 € 
3.2 Verwaltungskostenpauschale (wie unter 2.2)              70 € 
3.3 Sitzungsgelder und Fahrtkosten der Kammermitglieder, Zeugengelder       lt. Abrechnung 
 

4. Kreissportgerichte 

4.1 Verfahrensgebühr                     25 € 
4.2 Verwaltungskostenpauschale (wie unter 2.2)              40 € 
4.3 Sitzungsgelder und Fahrtkosten der Kammermitglieder, Zeugengelder       lt. Abrechnung 
 

5. Verbandsjugendsportgericht 

5.1 Verfahrensgebühr                     100 € 
5.2 Verwaltungskostenpauschale (wie unter 2.2)              100 € 
5.3 Sitzungsgelder und Fahrtkosten der Kammermitglieder, Zeugengelder       125 € 
 

6. Kreisjugendsportgericht 

6.1 Verfahrensgebühr                     25 € 
6.2 Verwaltungskostenpauschale (wie unter 2.2)              40 € 
6.3 Sitzungsgelder und Fahrtkosten der Kammermitglieder, Zeugengelder       lt. Abrechnung 
 

7. Die o.a. Gebühren werden um die Hälfte ermäßigt 

 bei Beschwerdeverfahren 

 für Vereine, die mit ihren ersten Mannschaften in der Kreisliga B, C oder D spielen,  
bzw. über keine Herren- und Frauenmannschaften verfügen 

 für Einzelmitglieder 
 

8. Ausschließlich schriftlich geführte Verfahren vor den Rechtsorganen sind gebührenfrei, aber auslagenpflichtig. 
 

9. Einstweilige Verfügungsverfahren (§ 60 Abs. 1 RuVO/WDFV) sind gebührenfrei; für das Widerspruchsverfah-
ren (§ 60 Abs. 5 RuVO/WDFV) werden Gebühren nach den vorstehenden Nummern 1 bis 8 erhoben. 

 
10. Wiedereinsetzungsverfahren (§ 61 RuVO/WDFV) sind gebührenfrei, aber auslagenpflichtig. 
 

11. Kostenempfänger (§ 71 RuVO/WDFV) 

Gebühren für Verfahren vor den Kreissportgerichten sind an die jeweilige Kreiskasse zu zahlen. 
Gebühren für Verfahren vor den Bezirks- oder Verbandssportgerichten sind an die Verbandskasse des FVM zu zahlen  
Gebühren für Verfahren vor dem Verbandsgericht des WDFV sind an die Verbandskasse des WDFV zu zahlen  
 
Konto der Verbandskasse des FVM: Kreissparkasse Köln, IBAN DE09 3705 0299 0081 2811 10, BIC COKSDE33 
Konto der Verbandskasse des WDFV: Sparkasse Duisburg, IBAN DE67 3505 0000 0237 0002 11, BIC DUISDE33 
 
 


